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THEMA DES MON ATS  

Evaluierung ATAD-Richtlinie  

Die Europäische Kommission lässt derzeit über ein externes Beratungsunternehmen die ATAD-Richtlinie 

(Anti-Tax Avoidance Directive) aus dem Jahr 2016 evaluieren. Ziel der Richtlinie ist es, gängige Formen 

aggressiver Steuerplanung zu bekämpfen. Konkret soll sie ein Mindestmaß an Schutz gegen Unterneh-

menssteuervermeidung schaffen und ein gerechtes sowie stabiles Umfeld für Unternehmen gewährleisten. 

Insgesamt umfasst die Richtlinie fünf Maßnahmen, darunter auch die Zinsschrankenregelung. 

 

In Deutschland musste die nationale Zinsschrankenregelung ab 2024 an die Vorgaben der europäischen 

ATAD-Richtlinie angepasst werden. Die damit verbundenen Verschärfungen wirken sich jedoch erheblich 

negativ auf Wohnungs- und Immobilienunternehmen aus. Obwohl dieser Sektor eigentlich nicht im Fokus 

der ATAD-Richtlinie steht, ist er aufgrund seines hohen Fremdkapitalanteils besonders in drei Punkten 

betroffen. 

 

1. Kommunale und kirchliche Wohnungsunternehmen im Konzernverbund können weder vom 

Stand-Alone-Escape noch vom Equity-Escape profitieren. Der Grund dafür ist, dass die ATAD-

Escape-Optionen – im Gegensatz zu denen im früheren nationalen Recht – nicht harmonisiert 

sind. Dies führt zu einer "Lücke" zwischen "Nahestehen" (25 %) und Konzern (Mehrheit der 

Stimmrechte). 

 

2. Zinsen für geförderte Darlehen (z. B. für den sozialen Wohnungsbau) sind zwar von der Zins-

schrankenregelung ausgenommen, aber die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Projekten 

mindern dennoch das EBITDA. Dadurch sinkt die Höhe der abzugsfähigen Zinsen für frei finan-

zierte Darlehen und das Risiko der Überschreitung der 30%-EBITDA-Grenze im frei finanzierten 

Bereich steigt. 

 

3. Die Höhe der in den Bauherstellungskosten kapitalisierten Bauzeitzinsen ist im Wohnungsneu-

bau sowohl im Verhältnis zu den gesamten Baukosten als auch im Verhältnis zu den jährlichen 

Zinsaufwendungen gering und nur über die steuerliche Abschreibung über 33,3 Jahre verteilt für 

die Zinsschranke relevant. Der Verwaltungsaufwand ist sehr hoch, ohne dass sich dies bei der 

Berechnung des Zinsaufwands im Sinne der Zinsschrankenregelung auswirkt. 

 

Diese negativen Auswirkungen der nationalen Auslegungen der ATAD-Richtlinie in Schweden, den Nie-

derlanden und Deutschland werden derzeit stark kritisiert. Die Bestandsaufnahme der Auswirkungen der 

ATAD-Richtlinie durch die EU-Kommission wird noch bis Ende Juni 2025 durchgeführt, um anschließend 

eine Evaluation durchzuführen. (gdw) 
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

EU-Konsultation zum Rechtsakt zur Cybersi-

cherheit  

Die Europäische Kommission hat am 11. April 2025 

eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung des 

EU-Cybersicherheitsrechtsakts (CSA) aus dem Jahr 

2019 gestartet. 

Die Überprüfung bezieht sich auf die Rolle der Agen-

tur der Europäischen Union für Cybersicherheit 

(ENISA), die Verbesserung des Europäischen Zerti-

fizierungsrahmens für Cybersicherheit (ECCF) so-

wie auf Strategien zur Stärkung der Sicherheit der 

IKT-Lieferketten. Mit der Initiative sollen die europä-

ischen Vorschriften zur Cybersicherheit vereinfacht 

und die Berichtspflichten gestrafft werden. 

Stellungnahmen können bis zum 20. Juni 2025 ein-

gereicht werden. (gdw) 

 

EU-Kommission legt vierten Omnibus-Vor-

schlag vor 

Am 21. Mai 2025 hat die Europäische Kommission 

ihren vierten „Omnibus“-Vorschlag vorgelegt. Dieser 

sieht die Einführung einer neuen Kategorie von Un-

ternehmen vor: „Small-Mid-Caps“ (SMC). Darunter 

fallen Unternehmen mit 250 bis 750 Beschäftigten, 

einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro oder ei-

nem Gesamtvermögen von 129 Millionen Euro vor. 

Bestimmte bestehende Vorteile, die bislang nur für 

KMU mit weniger als 250 Beschäftigten galten, sol-

len künftig auch auf diese Gruppe von Unternehmen 

ausgeweitet werden. Insgesamt könnten rund 

38.000 europäische Unternehmen von dieser neuen 

Kategorie profitieren. Ziel ist es, durch die Vereinfa-

chung von Vorschriften und den Bürokratieabbau 

unter anderem das Wachstum der Unternehmen zu 

fördern.  

Der Vorschlag betrifft acht bestehende europäische 

Gesetze: 

 

1. Allgemeine Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO); 

2. Antisubventionsverordnung;  

3. Antidumpingverordnung;  

4. Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-

mente (MiFID);  

5. Prospektverordnung; 

6. Verordnung über Batterien;  

7. Richtlinie über die Resilienz kritischer 

Einrichtungen; 

8. Verordnung über fluorierte Treibhaus-

gase. 

Im Rahmen der DSGVO sollen die Ausnahmerege-

lungen auf SMC ausgeweitet werden. So soll eine 

Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen au-

ßerdem nur für Verarbeitungstätigkeiten mit „hohem 

Risiko“ gelten. Zudem soll die vereinfachte Form 

standardisierter Kurzprospekte, die bisher nur für 

börsennotierte KMU vorgesehen war, zukünftig 

auch für öffentliche Angebote von Wertpapieren 

durch Mid-Caps gelten, einschließlich der Notierung 

in multilateralen Handelssystemen. Dies sollte laut 

Kommission den Zugang zu Finanzmitteln erleich-

tern. Nach Schätzungen der Europäischen Kommis-

sion könnten Unternehmen durch die Erstellung ei-

nes Wachstumsemissionsprospekts etwa 20.000 

Euro einsparen. 

 

Des Weiteren ersucht die Europäische Kommission 

im Rahmen des vierten Omnibus-Pakets um Stel-

lungnahmen zur Überarbeitung der verschiedenen 

Gesetze. Im Fokus stehen dabei die Ausweitung be-

stimmter Entlastungsmaßnahmen auf kleine Mid-

Cap-Unternehmen sowie zusätzliche Vereinfa-

chungsmaßnahmen. Der erste Vorschlag betrifft die 

DSGVO sowie weitere Gesetze.  

Ein weiterer Vorschlag zielt auf Anpassung der Mi-

FID  und der Richtlinie über die Resilienz kritischer 

Einrichtungen ab. 

Darüber hinaus liegt ein Vorschlag im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung und gemeinsamen Spe-

zifikationen vor. Ein vierter Vorschlag, der zahlreiche 

Gesetze betrifft, hat zum Ziel, digitale Verfahren zu 

stärken und einheitliche technische Anforderungen 

festzulegen. 

Die Stellungnahmen zu den Vorschlägen können bis 

zum 23. Juli 2025 eingereicht werden. (gdw) 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14578-Der-EU-Rechtsakt-zur-Cybersicherheit_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1a8f77385f4c475272cc08dd7b46da7f%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638802266432134759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8B0QFiVq7n4fvwWqj1yLENV0Cn5agkf1sZWRC8WKXfM%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14578-Der-EU-Rechtsakt-zur-Cybersicherheit_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1a8f77385f4c475272cc08dd7b46da7f%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638802266432134759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8B0QFiVq7n4fvwWqj1yLENV0Cn5agkf1sZWRC8WKXfM%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14578-Der-EU-Rechtsakt-zur-Cybersicherheit_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1a8f77385f4c475272cc08dd7b46da7f%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638802266432134759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8B0QFiVq7n4fvwWqj1yLENV0Cn5agkf1sZWRC8WKXfM%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fen%2Fip_25_1277&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C0ab9554de9e54995edbd08dd9c531252%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838602774523084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ca2%2Bm9SlkbfKvRBUjObe0y8BivJ8caH6vjWzUNUYgb0%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fen%2Fip_25_1277&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C0ab9554de9e54995edbd08dd9c531252%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838602774523084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ca2%2Bm9SlkbfKvRBUjObe0y8BivJ8caH6vjWzUNUYgb0%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fen%2Fip_25_1277&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C0ab9554de9e54995edbd08dd9c531252%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838602774523084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ca2%2Bm9SlkbfKvRBUjObe0y8BivJ8caH6vjWzUNUYgb0%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14700-Burden-reduction-and-simplification-for-competitiveness-of-small-mid-cap-enterprises-Omnibus-Regulation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14701-Burden-reduction-and-simplification-for-competitiveness-of-small-mid-cap-enterprises-Omnibus-Directive_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14699-Omnibus-Regulation-Aligning-product-legislation-with-the-digital-age_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14698-Omnibus-Directive-Aligning-product-legislation-with-the-digital-age_de
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„Weniger ist mehr“ – Vorschläge zur Vereinfa-

chung und Verbesserung der europäischen Ge-

setzgebung im Finanzdienstleistungssektor  

Der Bericht „Less is More“ zur Vereinfachung und 

Verbesserung des EU-Rechtsrahmens im Finanz-

sektor basiert auf Vorschlägen von Rechts- und 

Bankenexperten, Universitätsprofessoren und den 

europäischen Verbänden des Kreditwesens. 

 

Der Bericht kritisiert in erster Linie die mangelnde 

Wettbewerbsfähigkeit des EU-Finanzsektors auf-

grund zu umfassender und zu komplexer Regulie-

rung sowie unzureichende Gesetzesfolgeabschät-

zungen. Insbesondere wird  der zu hohe Detailie-

rungsgrad von EU-Vorschriften beanstandet. Neue 

Vorschriften würden häufig verabschiedet, ohne be-

stehende Ineffizienzen zu beseitigen. Zu beobach-

ten sei zudem eine Verlagerung der Regulierungs-

befugnisse auf die Europäischen Aufsichtsbehörden 

(European Supervisory Authorities, ESAs), die zu-

nehmend Verordnungen ohne angemessene Kon-

sultation oder Aufsicht erließen. Neue Bereiche, wie 

das digitale Finanzwesen und die nachhaltige Finan-

zierung hätten zu einer Flut von Vorschriften geführt, 

die die Gesetzgebung verkomplizierten und die Kos-

ten für die Einhaltung der Vorschriften erhöhten. 

 

Es werden eine Reihe von Lösungsansätzen aufge-

zeigt, um den Rechtsrahmen für den Finanzsektor 

zu verbessern. So soll eine erneuerte interinstitutio-

nellen Vereinbarung über „Bessere Rechtsetzung“ 

sicherstellen, dass neue Vorschriften auf kohären-

tere und handhabbarere Weise eingeführt werden. 

Zudem wird eine bessere Abgrenzung der Aufgaben 

von Regulierung und Aufsicht gefordert, um Über-

schneidungen und Unklarheiten im derzeitigen Sys-

tem zu verringern und die Regulierungsaufsicht zu 

verbessern. Darüber hinaus sollen Maßnahmen auf 

Level 2 und 3 besser kontrolliert werden, um sicher-

zustellen, dass sie angemessenen Folgenabschät-

zungen und Konsultationen unterzogen werden. 

Eine weitere Forderung betrifft die stärkere Einbe-

ziehung der wichtigsten Interessengruppen, wie 

zum Beispiel der Finanzinstitute, in die Gestaltung 

von Regulierungsentscheidungen. Ziel ist es, sicher-

zustellen, dass die Vorschriften praktikabel sind und 

auf die Bedürfnisse der Branche abgestimmt wer-

den. (vdp) 

 

EU-Strategie „Choose Europe to Start and 

Scale“ 

Die Europäische Kommission hat am 28. Mai 2025 

ihre neue Start-up- and Scale-up-Strategie vorge-

stellt. Unter dem Motto „Choose Europe to Start and 

Scale“ soll Europa zum weltweit attraktivsten Stand-

ort für Jungunternehmen werden. Die Initiative ist 

Teil der übergeordneten Wettbewerbsagenda von 

Kommissionspräsidentin von der Leyen.  

Durch die Strategie soll die anhaltende sogenannte 

„Scale-up-Lücke“ geschlossen werden. Während in 

Nordamerika etwa 60 % aller globalen Scale-ups an-

gesiedelt sind, liegt der EU-Anteil lediglich bei 8 %. 

Beim global eingeworbenen Venture-Capital-Volu-

men entfallen nur etwa 5 % auf Europa. Durch ge-

zielte Maßnahmen soll nun erreicht werden, dass 

Gründerinnen und Gründer seltener abwandern und 

stattdessen von einheitlichen und wachstums-

freundlicheren Rahmenbedingungen profitieren. 

Dazu hat die Europäische Kommission fünf Aktions-

felder identifiziert:  

 

1. Innovationsfreundliches Umfeld: weni-

ger Fragmentierung, weniger Bürokratie, 

Einführung eines freiwilligen „28. Regimes“ 

für zentrale Fragen von Insolvenz-, Arbeits- 

und Steuerrecht sowie eine „European Bu-

siness Wallet“ für digitale Behördenkon-

takte.  

2. Bessere Finanzierung: Ausweitung und 

Vereinfachung des „European Innovation 

Council“, Einrichtung eines „Scale-up Eu-

rope Fund“ und freiwilliger „European Inno-

vation Investment Pact“, um institutionelles 

privates Kapital zu mobilisieren.  

https://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/eacb_studies/report_lessismore_fin.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/8f899486-6e4e-48df-8633-9582375f41eb_en?filename=ec_rtd_eu-startup-scaleup-strategy-swd.pdf
file:///C:/Users/florianhesse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E4NR6273/eic.ec.europa.eu
file:///C:/Users/florianhesse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E4NR6273/eic.ec.europa.eu
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3. Marktzugang & Expansion: „Lab-to-

Unicorn“-Initiative mit Startup-Hubs, IP-Li-

zenzierungs-Blueprint und Leitlinien zu Bei-

hilfefragen, um Forschungsergebnisse 

schneller in den Markt zu bringen.  

4. Talente gewinnen & halten – die „Blue 

Carpet“-Initiative bündelt EU-Blue-Card-Er-

leichterungen, steuerliche Verbesserungen 

für Mitarbeiter-Optionen und Schnellverfah-

ren für Gründerinnen und Gründer aus 

Drittstaaten.  

5. Infrastruktur & Netzwerke – eine „Charter 

of Access“ soll den Zugang zu Forschungs- 

und Technologie-infrastrukturen vereinheit-

lichen und vergünstigen.  

Die Strategie schließt an den sogenannten „Compe-

titiveness Compass“ („Kompass für Wettbewerbs-

fähigkeit“, vgl. EU-INFO Januar-Februar 2025) , den 

die Kommission im Februar vorgestellt hatte, sowie 

künftigen Vorhaben wie dem „European Innovation 

Act“ (vsl. 2026) an. Fortschritte sollen anhand globa-

ler KPIs (Anzahl von Start-ups, Scale-ups, 

„Centaurs“ (> 100 Mio. € Bewertung) und Unicorns) 

gemessen werden. Ein erster Umsetzungsbericht 

soll Ende 2027 vorliegen.  

Gründer und Investoren können bereits 2025 im 

neuen European Startup & Scale-up Forum Feed-

back geben und Pilotprojekte für Regulatorische 

Sandboxes oder den „Lab-to-Unicorn“-Pfad identifi-

zieren. Nationale Gesetzgeber sind angehalten, er-

gänzende Maßnahmen wie etwa schnellere Visa-

Verfahren oder innovationsfreundliche Steuerregeln 

mitzugestalten, um die europäische Wettbewerbsfä-

higkeit nachhaltig zu stärken. (zia) 

 

 

https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_en
https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_en
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STADTENTWIC KLUN G UND  RAUM ORDNUNG 

Studie zur Umsetzung der Klimaziele des „Fit for 

55“-Pakets durch lokale und regionale Behörden 

Am 5. Mai 2025 wurde die Studie veröffentlicht, die 

im Auftrag der Kommission für Umwelt, Klimawandel 

und Energie des Ausschusses der Regionen der Eu-

ropäischen Union (ENVE) durchgeführt wurde. Sie 

weist darauf hin, dass lokale und regionale Behör-

den (LRAs) vor erheblichen Herausforderungen bei 

der Umsetzung der Klimaziele des „Fit for 55“-Pa-

kets stehen. Dieses Paket umfasst eine Reihe euro-

päischer Gesetzgebungsmaßnahmen zur Reduzie-

rung der Netto-Treibhausgasemissionen um 55 % 

bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 1990. 

Die Studie zeigt, dass die LRAs, die für die Umset-

zung von nahezu 70 % der Maßnahmen dieses Ge-

setzgebungspakets verantwortlich sind, jährlich min-

destens 3 % der gesamten Nutzfläche öffentlicher 

Gebäude renovieren müssen, ihren Energiever-

brauch jährlich um 1,9 % senken und bis 2025 in 

Kommunen mit mehr als 45.000 Einwohnern lokale 

Heiz- und Kühlpläne aufstellen müssen. 

Allerdings gaben 62 % der befragten LRAs an, dass 

ein Mangel an finanziellen Ressourcen die größte 

Einschränkung darstellt, gefolgt von unzureichen-

den technischen Kapazitäten (54 %). Diese Mängel 

behindern ihre Fähigkeit, die notwendigen Maßnah-

men zu planen, zu finanzieren und umzusetzen. 

Derzeit verfügen nur 45 % der lokalen Behörden 

über einen strategischen Plan, der mit den Zielen 

des „Fit for 55“-Pakets übereinstimmt. 

Die Probleme sind insbesondere für kleinere Ge-

meinden noch gravierender. Schätzungen zufolge 

müssen bis 2030 zusätzlich 214.000 Mitarbeiter des 

öffentlichen Sektors eingestellt werden, um die ar-

beitsmarktbedingten Anforderungen der Energie-

wende zu decken, insbesondere in den Bereichen 

Bau, Stadtplanung und Energieingenieurwesen. 

Trotz dieser Herausforderungen gibt es jedoch lo-

kale Initiativen, die auf positive Entwicklungen hin-

weisen. So wurden beispielsweise in den Niederlan-

den, Irland und Belgien „One-Stop-Shops“ für Reno-

vierungen eingerichtet, die den Zugang zu Informa-

tionen, finanzieller Unterstützung und technischer 

Beratung erleichtern. Diese Modelle sind jedoch in 

Europa noch nicht weit verbreitet. Die Studie emp-

fiehlt, die Verfahren für die Beantragung europäi-

scher Fördermittel zu vereinfachen, die Koordination 

zwischen den Verwaltungsebenen zu stärken und in 

die Ausbildung lokaler Akteure zu investieren. All 

dies ist von großer Bedeutung, da ohne eine stär-

kere institutionelle Unterstützung die Ziele des „Fit 

for 55“-Pakets für viele Regionen möglicherweise 

unerreichbar bleiben. Weitere Informationen zur 

Studie finden Sie hier. (gdw) 

 

EU-Bodenüberwachungsrichtlinie  

Der Rat und das Europäische Parlament haben am 

10. April 2025 eine vorläufige Einigung über die Bo-

denüberwachungsrichtlinie erzielt. Mit dieser Richtli-

nie soll bis 2050 ein gesunder Bodenzustand in der 

EU erreicht werden.  

Die Bewertung der Bodengesundheit soll von den 

Mitgliedstaaten auf Grundlage gemeinsamer physi-

kalischer, chemischer oder biologischer Bodenbe-

schaffenheitsdeskriptoren für jeden Bodentyp be-

schrieben werden. Eine gemeinsame Methodik wird 

auch für die Probenahmestellen gelten. 

Ferner wird ein Rahmen für die Bodenüberwachung, 

einschließlich des Risikomanagements im Zusam-

menhang mit kontaminierten Standorten in der EU, 

geschaffen. Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Richt-

linie soll ein öffentliches Register kontaminierter und 

potenziell kontaminierter Standorte erstellt werden. 

Des Weiteren wird 18 Monate nach Inkrafttreten der 

Richtlinie eine vorläufige Beobachtungsliste für neu 

auftretende Stoffe erstellt, die ein erhebliches Risiko 

für die menschliche Gesundheit, den Boden oder die 

Umwelt darstellen können und für die Daten benötigt 

werden. Diese Liste wird relevante PFAS und Pesti-

zide enthalten. 

In einem nächsten Schritt müssen beide Institutio-

nen die Richtlinie noch formell bestätigen. Sobald 

dies erfolgt ist, wird die Richtlinie 20 Tage später 

nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fen%2Fpublication-detail%2F-%2Fpublication%2F16bb2eba-3200-11f0-8a44-01aa75ed71a1%2Flanguage-en%3FWT.mc_id%3DSearchresult%26WT.ria_c%3D125603%26WT.ria_f%3D8103%26WT.ria_ev%3Dsearch%26WT.URL%3Dhttps%253A%252F%252Fcor.europa.eu%252F&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1f21ae3c3b4547b9b63608dd983d1baf%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638834110505477004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZosQMk4ULZUWhkOarYT2M9opwjwLiSP0ldcqbeo8VCI%3D&reserved=0
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20250407IPR27692/soil-monitoring-deal-with-council-on-new-eu-law-with-better-support-for-farmers
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20250407IPR27692/soil-monitoring-deal-with-council-on-new-eu-law-with-better-support-for-farmers
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treten. Die Mitgliedstaaten haben dann drei Jahre 

Zeit, um die Richtlinie umzusetzen. (gdw) 

 

Klimaneutrale und intelligente Städte: Neue Net-

Zero Emissionssiegel vergeben 

Im Rahmen der Cities Mission Konferenz in Vilnius 

vergab die Europäische Kommission am 7. Mai 

2025 das EU-Missionssiegel für klimaneutrale und 

intelligente Städte an 39 weitere Städte. Unter den 

neuen Städten wurde das Emissionssiegel auch an 

Dresden und Leipzig vergeben. Insgesamt sind da-

mit 10 deutsche Städte Teil der Mission. Die Zahl 

der Städte mit EU-Missions-Label steigt damit auf 

insgesamt 92 Städte.  

Das EU-Missionssiegel markiert einen wichtigen 

Meilenstein für die Arbeit der an der Mission teilneh-

menden Städte. Es unterstreicht die Anerkennung 

ihrer Pläne bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen, 

bestätigt die erfolgreiche Entwicklung von Kli-

mastadtverträgen und ermöglicht den Städten Zu-

gang zum Climate City Capital Hub, über den vor al-

lem privates Kapital eingebunden werden soll. Au-

ßerdem steht der Europäischen Investitionsbank ein 

Darlehensrahmen von 2 Milliarden Euro zu Verfü-

gung. Weitere Informationen finden Sie hier. (dv) 

Durchführungsverordnung: Landnutzung, Land-

nutzungsänderungen und Forstwirtschaft – Fle-

xibilitätsmechanismus für Auswirkungen natür-

licher Störungen  

Am 16. Mai 2025 startete die Europäische Kommis-

sion eine Aufforderung zur Abgabe von Stellungnah-

men zum Thema „Landnutzung, Landnutzungsän-

derung und Forstwirtschaft – Flexibilitätsmechanis-

mus für Auswirkungen natürlicher Störungen (neues 

Verfahren)”. Konkret bezieht sich die Konsultation 

auf einen Entwurf einer Durchführungsverordnung 

zur Festlegung der Struktur, des Formats, der tech-

nischen Einzelheiten und der Verfahren zur Anwen-

dung des Flexibilitätsmechanismus für natürliche 

Störungen.  

Die Einführung dieses Mechanismus ist in der im 

Jahr 2023 aktualisierten LULUCF-Verordnung in Ar-

tikel 13b Absatz 6 vorgesehen. Dieser ermöglicht es 

den Mitgliedstaaten, ihn in Anspruch zu nehmen, 

wenn sie von langfristigen Auswirkungen des Klima-

wandels betroffen sind, die sie nicht kontrollieren 

können, oder von den Folgen eines hohen Anteils 

organischer Böden, die zu überschüssigen Emissio-

nen führen. Voraussetzung ist ein entsprechender 

Nachweis, dessen Anforderungen in der Verord-

nung festgelegt werden sollen.  

 

Die Konsultation läuft bis zum 13. Juni 2025. (gdw) 

 

  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fresearch-and-innovation.ec.europa.eu%2Fnews%2Fall-research-and-innovation-news%2Feuropean-commission-awards-eu-mission-label-39-new-cities-2025-05-07_en&data=05%7C02%7CVenglinskaya%40gdw.de%7Ccf0adce621024ae827f308dda1d4f4e3%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638844658200372487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YPVqdH4XHQYcjKxe5%2F5%2FX3tdj5hUFKBjBNgzFaXfBuQ%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14047-Landnutzung-Landnutzungsanderungen-und-Forstwirtschaft-Flexibilitatsmechanismus-fur-Auswirkungen-naturlicher-Storungen-neues-Verfahren-_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1b784b74098846a25ff908dd9c3f56e0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838518046401889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YpfRQWd0F2ShuFcjhcM6yOLrE4cruk%2B6L7frbn93alY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14047-Landnutzung-Landnutzungsanderungen-und-Forstwirtschaft-Flexibilitatsmechanismus-fur-Auswirkungen-naturlicher-Storungen-neues-Verfahren-_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1b784b74098846a25ff908dd9c3f56e0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838518046401889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YpfRQWd0F2ShuFcjhcM6yOLrE4cruk%2B6L7frbn93alY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14047-Landnutzung-Landnutzungsanderungen-und-Forstwirtschaft-Flexibilitatsmechanismus-fur-Auswirkungen-naturlicher-Storungen-neues-Verfahren-_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1b784b74098846a25ff908dd9c3f56e0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838518046401889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YpfRQWd0F2ShuFcjhcM6yOLrE4cruk%2B6L7frbn93alY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14047-Landnutzung-Landnutzungsanderungen-und-Forstwirtschaft-Flexibilitatsmechanismus-fur-Auswirkungen-naturlicher-Storungen-neues-Verfahren-_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1b784b74098846a25ff908dd9c3f56e0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838518046401889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YpfRQWd0F2ShuFcjhcM6yOLrE4cruk%2B6L7frbn93alY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14047-Landnutzung-Landnutzungsanderungen-und-Forstwirtschaft-Flexibilitatsmechanismus-fur-Auswirkungen-naturlicher-Storungen-neues-Verfahren-_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1b784b74098846a25ff908dd9c3f56e0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638838518046401889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YpfRQWd0F2ShuFcjhcM6yOLrE4cruk%2B6L7frbn93alY%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32018R0841
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

EU-Kommission bittet um Stellungnahmen zum 

EU-Plan für erschwinglichen Wohnraum  

Die Europäische Kommission hat bis zum 4. Juni 

2025  zur Stellungnahme zum „Europäischen Plan 

für erschwinglichen Wohnraum“ aufgerufen. Gefragt 

waren insbesondere Stellungnahmen der wichtigs-

ten Akteure auf den europäischen Wohnungsmärk-

ten. 

Der für das erste Quartal 2026 geplante Europäi-

sche Plan für erschwinglichen Wohnraum ist Teil 

des von Ursula von der Leyen in ihrer Bewerbungs-

rede im Juli 2024 angekündigten Vorhabens, die 

Wohnraumkrise in Europa zu bekämpfen. 

Der Plan zielt darauf ab, wirksame Strategien und 

Maßnahmen zu entwickeln, die nicht nur die struktu-

rellen Ursachen der Wohnungskrise angehen und 

öffentliche und private Investitionen in den Woh-

nungssektor fördern, sondern auch Themen wie Ob-

dachlosigkeit behandeln. Ziel ist es, europäische Lö-

sungen zu erarbeiten, die die Akteure im Wohnungs-

sektor bei der Bereitstellung von erschwinglicherem, 

angemessenem und nachhaltigem Wohnraum un-

terstützen. Konkret geht es darum, auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene Investitionen in das 

Wohnungsangebot zu mobilisieren und Hindernisse 

zu beseitigen. Dabei wird ein kooperativer Ansatz 

verfolgt, der alle Akteure einbezieht. 

So sollen sich europäische politische Maßnahmen 

zur Unterstützung nationaler, regionaler und lokaler 

Behörden bei der Bewältigung der Wohnungskrise 

auf ergänzende Fakten und Wissen basieren. Diese 

Informationen sollten nach Möglichkeit nach EU-Mit-

gliedstaaten sowie nach regionalen und lokalen Be-

sonderheiten erfasst werden.  

Im Anschluss an diese Aufforderung wird die Kom-

mission eine weitere Analyse und Bewertung der er-

warteten Auswirkungen vornehmen. Zusätzlich ist 

eine zwölfwöchige öffentliche Konsultation zwischen 

Juni und Oktober 2025 geplant. Darüber hinaus sol-

len parallel zu den laufenden Anhörungen im EU-

Parlament weitere gezielte Konsultationen zu den 

Themen Finanzierung und Finanzen, Regulierung, 

Daten und bewährte Verfahren bis Ende Dezember 

durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden in ei-

nen zusammenfassenden Bericht einfließen. 

Eine Konsultation der kleinen und mittleren Unter-

nehmen sowie der lokalen und regionalen Gebiets-

körperschaften in Zusammenarbeit mit dem Europä-

ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 

und dem Ausschuss der Regionen (AdR) sowie in 

Zusammenarbeit mit u.a. dem Europäischen Parla-

ment sind außerdem vorgesehen. (gdw/dv) 

 

Kundenanlage: BGH fasst ersten Beschluss 

nach EuGH-Urteil 

Am 28. November 2024 stellte der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) in der Rechtssache C-293/23 fest, 

die die deutsche Ausnahmeregel schaffe zusätzli-

che Privilegien, die die Elektrizitätsbinnenmarktricht-

linie nicht vorsehe. “Kundenanlagen”, die in der Pra-

xis oft aus Blockheizkraftwerken und hausinternen 

Leitungsnetzen bestehen, seien funktional als Ver-

teilernetze zu behandeln, sobald sie Dritte beliefer-

ten. Eine generelle Freistellung von Netz- und Ent-

geltpflichten verletze daher Unionsrecht. Die bislang 

im § 3 Nr. 24a EnWG verankerte Kundenanlage 

zielte darauf ab, dezentrale Quartiers- oder Cam-

pusnetze nahezu vollständig von Netzbetreiber-

pflichten freizustellen. Dieses Modell wird durch das 

EuGH-Urteil nun mittelbar auf den Prüfstand ge-

stellt. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) griff das Urteil am 13. 

Mai 2025 (Az. EnVR 83/20) auf. Er wies die Rechts-

beschwerde eines Quartiersbetreibers ab und quali-

fizierte dessen Leitungsstruktur als reguliertes Ver-

teilernetz, weil sie die EU-weiten Kriterien für Vertei-

lernetze erfülle. Damit könne eine Anlage nur dann 

noch als Kundenanlage gelten, wenn eindeutig kein 

Verteilernetz im Sinne von Art. 2 Nr. 28 der EU-

Richtlinie 2019/944 (Strombinnenmarkt-Richtlinie) 

vorliege.  

Für Betreiber bedeutet das potentiell eine erhebliche 

Kosten- und Genehmigungslast. Netzentgelte, 

EEG- und KWK-Umlagen oder Stromsteuer, die bis-

her entfallen konnten, müssten künftig einkalkuliert 

und in Einzelfällen womöglich rückwirkend gezahlt 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14670-European-Affordable-Housing-Plan_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C26b5144fd845436b2d0b08dd8e2ff15c%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638823058747284527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6zftiTq940JExGtnYTsZ9iz5XVu6H2SFY3P49ARlaco%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F14670-European-Affordable-Housing-Plan_de&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C26b5144fd845436b2d0b08dd8e2ff15c%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638823058747284527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6zftiTq940JExGtnYTsZ9iz5XVu6H2SFY3P49ARlaco%3D&reserved=0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=10246255&dir=&docid=292741&doclang=de&mode=req&occ=first%E2%88%82%3D1&pageIndex=0&text=
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/2025095.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0944
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werden. Besonders betroffen sind Wohn- und Ge-

werbequartiere, Industrie- und Kliniken sowie Mie-

terstrom- und PV-Park-Modelle, die ihre Wirtschaft-

lichkeit bislang auf der Privilegierung der deutschen 

Regelung aufbauten.  

Die schriftlichen Beschlussgründe des BGH stehen 

noch aus. Der Gesetzgeber wird das EnWG anpas-

sen müssen, um einen unionsrechtskonformen Rah-

men für dezentrale Versorgungskonzepte zu schaf-

fen. (zia) 

 

EU-Kommission plant Reform der Beihilferegeln 

für bezahlbares Wohnen 

 

Am 5. Juni 2025 hat die Europäische Kommission 

hat eine Sondierung und öffentliche Konsultation zur 

Überarbeitung der Beihilfevorschriften für Dienst-

leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse (DAWI) eingeleitet, die insbesondere den Be-

reich des bezahlbaren Wohnens betreffen soll. Ziel 

ist es, den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der 

Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

bezahlbaren Wohnens zu ermöglichen. 

 

Hintergrund für das Vorhaben der Kommission ist, 

dass die bestehenden Regelungen, insbesondere 

die DAWI-Entscheidung und der ergänzende DAWI-

Rahmen, bislang als zu restriktiv gelten, um den Be-

darf an Investitionen in bezahlbaren Wohnraum zu 

adressieren. Neben formalen Anforderungen wie 

der Notifizierungspflicht bemängeln viele Akteure 

fehlende Klarheit etwa bei der Definition „bezahlba-

ren Wohnens“ oder zu niedriger Förderobergrenzen. 

 

Im Rahmen der DAWI-Vorschriften erwägt die Kom-

mission derzeit, folgende Definition für „erschwingli-

chen Wohnraum“ vorzuschlagen, ohne dabei an-

dere bestehende Definitionen anzupassen: „Wohn-

raum für Haushalte, die aufgrund von Marktergeb-

nissen und insbesondere Marktversagen keinen Zu-

gang zu erschwinglichem Wohnraum haben, der 

Mindestanforderungen hinsichtlich der Gesamtener-

gieeffizienz erfüllt“. 

 

Die Kommission plant nun, zentrale Begriffe zu prä-

zisieren, Investitionskosten für Neubau und Sanie-

rung explizit einzubeziehen und allgemeine Leitli-

nien zur Ausgestaltung entsprechender Projekte 

festzulegen. Ziel ist ein verlässlicher und praxistaug-

licher Rechtsrahmen, der staatliche Unterstützung 

ermöglicht, ohne den Wettbewerb im Wohnungs-

markt unangemessen zu beeinträchtigen oder be-

stehende soziale Wohnraumförderung zu verdrän-

gen. 

 

Die Sondierung und die Konsultation laufen bis zum 

31. Juli 2025. Ein Vorschlag für eine überarbeitete 

DAWI-Entscheidung sowie ggf. eine begleitende 

Mitteilung sollen Anfang 2026 vorgelegt werden. 

 

Die Initiative ist Teil einer breiter angelegten europä-

ischen Wohnungsagenda, zu der auch ein geplanter 

„Europäischer Plan für bezahlbares Wohnen“ ge-

hört, zu dem die Kommission jüngst eine Sondie-

rung abgehalten hat. Weitere Befragungen der Pra-

xis sind geplant (vgl. S. 7). (zia, gdw) 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14708-Review-of-the-State-aid-rules-on-the-Services-of-General-Economic-Interest-SGEI-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14708-Review-of-the-State-aid-rules-on-the-Services-of-General-Economic-Interest-SGEI-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14708-Review-of-the-State-aid-rules-on-the-Services-of-General-Economic-Interest-SGEI-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14708-Review-of-the-State-aid-rules-on-the-Services-of-General-Economic-Interest-SGEI-_de
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) legt der Europäischen Kommission Ar-

beitsplan zur Vereinfachung der ESRS vor  

Am 25. April 2025 hat EFRAG der Europäischen 

Kommission offiziell ihren Arbeitsplan vorgelegt. Da-

rin werden die Schritte beschrieben, mit denen 

EFRAG bis zum 31. Oktober 2025 die technische 

Beratung zur Überarbeitung und Vereinfachung der 

Europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards 

(ESRS) durchführen wird. Enthalten sind u.a. die 

wichtigsten Aktivitäten, angestrebten Ergebnisse 

und geplante Einbindung der Stakeholder.  

EFRAG hat bereits bis zum 6. Mai 2025 eine Befra-

gung zur Überarbeitung der ESRS 1 durchgeführt. 

Bis Mitte Juli 2025 wird EFRAG dann die Entwürfe 

zur Änderung der ESRS erarbeiten und verabschie-

den. Im August und September wird sie die Entwürfe 

veröffentlichen und eine öffentliche Konsultation zu 

den Exposure Drafts einleiten. Danach wird sie ihre 

technischen Beratungen abschließen und die Er-

gebnisse der Europäischen Kommission vorlegen. 

(gdw) 

 

EFRAG veröffentlicht Endorsement Advice zu 

IFRS 18 

Am 6. Mai 2025 hat die European Financial Report-

ing Advisory Group (EFRAG) ihren „Endorsement 

Advice“ zu IFRS 18 „Darstellung und Offenlegung in 

der Rechnungslegung“ vorgelegt. Damit kam sie 

dem Ersuchen der Europäischen Kommission nach, 

eine Empfehlung abzugeben. 

Ziel der internationalen Rechnungslegungsstan-

dards (IFRS) ist es, die Nützlichkeit der in den Ab-

schlüssen dargestellten und veröffentlichten Infor-

mationen zu verbessern. Dazu werden die Kom-

mentare der Interessengruppen, insbesondere der 

Nutzer, berücksichtigt. Diese fordern bessere Infor-

mationen über die finanzielle Leistungsfähigkeit von 

Unternehmen. 

Für ihre Empfehlung hat EFRAG geprüft, ob IFRS 

18 die technischen Kriterien für ein Endorsement er-

füllt, d. h., ob der Standard relevante, verlässliche, 

vergleichbare und verständliche Informationen lie-

fert, die wirtschaftliche Entscheidungen und die Be-

urteilung von Stewardship unterstützen, zu einer 

vorsichtigen Rechnungslegung führen und nicht ge-

gen den Grundsatz des „true and fair view“ versto-

ßen. Zudem wurde eine Bewertung durchgeführt, ob 

IFRS 18 dem europäischen Gemeinwohl förderlich 

ist. 

EFRAG ist zu dem Ergebnis gekommen, dass IFRS 

18 die technischen Kriterien für eine Übernahme er-

füllt und nicht gegen den Grundsatz des „true and 

fair view“ verstößt.  Darüber hinaus wurde befunden, 

dass IFRS 18 dem europäischen Gemeinwohl dient. 

(gdw)  

 

Halbzeitbewertung der EU-Kohäsionspolitik 

Im April 2025 veröffentlichte die Europäische Kom-

mission ihre Mitteilung an das Europäische Parla-

ment und den Rat mit dem Titel „Eine modernisierte 

Kohäsionspolitik: Die Halbzeitüberprüfung“. Der Be-

richt analysiert die Umsetzung der Kohäsionspolitik 

in der laufenden Förderperiode 2021–2027 und 

schlägt gezielte Anpassungen vor, um besser auf 

aktuelle geopolitische, wirtschaftliche und ökologi-

sche Herausforderungen reagieren zu können. Die 

Kommission betont, dass sich die Kohäsionspolitik 

in den vergangenen Krisen – etwa während der CO-

VID-19-Pandemie oder angesichts der Folgen des 

Kriegs in der Ukraine – als wirksames Investitions-

instrument erwiesen habe. Allerdings sei der zu-

grunde liegende Rechtsrahmen vor den jüngsten 

globalen Umwälzungen entstanden und müsse nun 

modernisiert werden, um den neuen strategischen 

Zielen der EU gerecht zu werden. 

Ein zentrales Ergebnis des Berichts ist, dass ein er-

heblicher Teil der verfügbaren Mittel in der aktuellen 

Finanzperiode noch nicht verplant ist. Die Kommis-

sion sieht hierin eine Chance, Investitionen zielge-

richtet auf neue politische Prioritäten auszurichten. 

Hierfür schlägt sie gezielte Änderungen an den be-

stehenden Verordnungen vor, die den Mitgliedstaa-

ten mehr Flexibilität sowie vereinfachte Verfahren 

ermöglichen. Ziel ist es, die Kohäsionspolitik schlag-

kräftiger, agiler und passgenauer für die drängenden 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocument%2F2025-04%2FEFRAG%2520ESRS%2520Revision%2520Work%2520Plan%2520and%2520Timeline%2520submitted%2520to%2520the%2520EC_25042025.pdf&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C25f63ca8fb304678889208dd895f9764%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638817765833160493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vav%2FbJ3b4fwpK%2B3FyZlk%2BHFnpHpHJ0QruyEVYYMAROA%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocument%2F2025-04%2FEFRAG%2520ESRS%2520Revision%2520Work%2520Plan%2520and%2520Timeline%2520submitted%2520to%2520the%2520EC_25042025.pdf&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C25f63ca8fb304678889208dd895f9764%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638817765833160493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vav%2FbJ3b4fwpK%2B3FyZlk%2BHFnpHpHJ0QruyEVYYMAROA%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fefrag-submits-to-the-european-commission-its-endorsement-advice-on-ifrs-18-presentation-and&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C086009bb1b6244d1901d08dd99c926aa%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638835811415529225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f18KkWFFEkeJMSY%2FpDdEXRWZNbxWzZnx1zCWFzawLQE%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fefrag-submits-to-the-european-commission-its-endorsement-advice-on-ifrs-18-presentation-and&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C086009bb1b6244d1901d08dd99c926aa%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638835811415529225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f18KkWFFEkeJMSY%2FpDdEXRWZNbxWzZnx1zCWFzawLQE%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fefrag-submits-to-the-european-commission-its-endorsement-advice-on-ifrs-18-presentation-and&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C086009bb1b6244d1901d08dd99c926aa%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638835811415529225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f18KkWFFEkeJMSY%2FpDdEXRWZNbxWzZnx1zCWFzawLQE%3D&reserved=0
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Herausforderungen der Gegenwart zu machen – 

von technologischer Transformation über soziale 

Gerechtigkeit bis hin zur strategischen Resilienz Eu-

ropas. 

Die Kommission nennt fünf prioritäre Bereiche, in die 

ungenutzte Mittel gezielt umgeschichtet werden 

können: 

1. Strategische Technologien für Europa 
(STEP): Förderung von Forschung, Digitali-
sierung, industrieller Transformation sowie 
Unterstützung innovativer kleiner und mitt-
lerer Unternehmen (KMU) in allen Regio-
nen. 

2. Verteidigung und Sicherheit: Unterstützung 
der europäischen Verteidigungsindustrie 
und Infrastruktur für militärische Mobilität, 
mit erhöhter EU-Kofinanzierung (100 %) 
und Vorfinanzierung (30 %). 

3. Bezahlbarer Wohnraum: Verdopplung der 
bisherigen Mittel, Einsatz innovativer Fi-
nanzierungsinstrumente und Förderung 
von Projekten im Sinne der Initiative 

„Neues Europäisches Bauhaus“. 

4. Wasserresilienz: Investitionen in nachhal-
tige Wasserinfrastruktur, Hochwasser-
schutz, digitale Steuerungssysteme und 
Maßnahmen gegen Wasserknappheit. 

5. Energiewende: Förderung sauberer Ener-
gietechnologien, Ausbau von Stromnetzen 
und Ladeinfrastruktur sowie Unterstützung 
der industriellen Dekarbonisierung. 

Abschließend fordert die Kommission die Mitglied-

staaten auf, ihre nationalen und regionalen Pro-

gramme bis Ende 2025 entsprechend anzupassen, 

um die zweite Hälfte der aktuellen Förderperiode 

wirksam zu nutzen. Die Modernisierung der Kohäsi-

onspolitik soll Europa helfen, resilienter, wettbe-

werbsfähiger und sozial ausgewogener in die Zu-

kunft zu gehen. Der Bericht in englischer Sprache 

hier abrufbar. (dv)

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2025/a-modernised-cohesion-policy-the-mid-term-review_en
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AKTUELLES AU S D ER FÖRDERLAND SCHAFT  / VER ANSTALTUNGEN  

Schulung zur Kohäsionspolitik für Experten der 

EU-Mitgliedstaaten 

Die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtent-

wicklung (GD REGIO) der Europäischen Kommis-

sion bietet ein umfassendes Schulungsprogramm 

an, das darauf abzielt, die Verwaltungskapazitäten 

von Fachleuten in den EU-Mitgliedstaaten zu stär-

ken, die an der Kohäsionspolitik beteiligt sind. Diese 

Schulungen konzentrieren sich auf Schlüsselberei-

che, wie Programmumsetzung, staatliche Beihilfen, 

öffentliches Beschaffungswesen, Betrugsprävention 

und den Aufbau administrativer Kapazitäten. Die 

Veranstaltungen richten sich an Praktiker aus Ver-

waltungsbehörden, zwischengeschalteten Stellen 

und Prüfbehörden. Die Schulungsmodule werden 

auf Englisch angeboten und sind für alle berechtig-

ten Teilnehmer kostenlos zugänglich. Für den Rest 

des Jahres 2025 sind mehrere Schulungen geplant, 

beispielsweise: 

• Schulung zu staatlichen Beihilfen: Eine On-

line-Sitzung vom 23. bis 26. Juni 2025 so-

wie 18. bis 21. November 2025, die sich 

auf die Bestimmungen zu staatlichen Bei-

hilfen in Programmen und Projekten der 

Kohäsionspolitik konzentriert. 

• „Integrity Pacts“: Eine fortgeschrittene On-

line-Sitzung vom 11. bis 13. Juni 2025, die 

Praxis-Schulungen zur Umsetzung von ‚In-

tegrity Pacts‘ in öffentlichen Beschaffungs-

projekten bietet. 

• Betrugs- und Korruptionsprävention: Eine 

Online-Sitzung vom 13. bis 16. Oktober 

2025, die sich auf die Identifizierung und 

Prävention von Betrug und Korruption in 

den Strukturfonds und dem Kohäsions-

fonds konzentriert. 

• Strategische öffentliche Beschaffung: Eine 

Online-Sitzung vom 24. bis 27. November 

2025, die Einblicke in strategische Be-

schaffungspraktiken bietet. 

Alle Schulungsunterlagen sowie Informationen zu 

den Schulungen sind auf der Webseite der Europä-

ischen Kommission öffentlich abrufbar. (dv) 

Neue Förderaufrufe des Neuen Europäischen 

Bauhauses 

Im Rahmen des Neuen Europäischen Bauhauses 

(New European Bauhaus, NEB) stehen ab sofort 

neue Fördermittel zur Verfügung, um Forschung und 

Innovation im Bereich der gebauten Umwelt voran-

zutreiben. Finanziert wird das Programm mit einem 

Budget von knapp 118 Millionen Euro aus dem Ho-

rizon Europe-Programm für das Jahr 2025. 

Die Ausschreibungen richten sich an Projekte, die: 

• die grüne Transformation mit sozialer Inklu-

sion und lokaler Demokratie verbinden, 

• kreislauforientierte und regenerative An-

sätze im Bauwesen erforschen, 

• sowie neue Finanzierungs- und Geschäfts-

modelle für die Transformation europäi-

scher Stadtviertel entwickeln. 

Rund die Hälfte des Budgets ist für sogenannte „de-

monstration innovation projects“ vorgesehen. Diese 

sollen beispielhafte Lösungen zeigen – etwa in den 

Bereichen regeneratives Design, bezahlbarer 

Wohnraum, anpassungsfähige Renovierungskon-

zepte sowie ästhetisch ansprechende, nachhaltige 

und inklusive Stadtmöblierung. 

 

Die übrigen Mittel fließen in Grundlagenforschung 

und unterstützende Maßnahmen. Alle Ausschrei-

bungen sind auf der Webseite der Europäischen 

Kommission zusammengestellt. Die Bewerbung ist 

noch bis zum 12. November 2025 möglich. (dv) 

 

Möglichkeit, Transferpartner-Stadt im dritten 

Call der „Innovative Actions“ zu werden 

Der dritte Call der „Innovative Actions“ der Europäi-

schen Stadtinitiative (European Urban Initiative, 

EUI) fördert innovative Pilotprojekte zu den Themen 

„Energiewende“ und „Technologie in Städten“ mit 

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/improving-investment/training_en?etrans=de
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/improving-investment/training_en?etrans=de
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew-european-bauhaus.europa.eu%2Ffunding%2Fcurrently-open-and-forthcoming-calls_en&data=05%7C02%7CVenglinskaya%40gdw.de%7Ccf0adce621024ae827f308dda1d4f4e3%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638844658200518809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sbSfBm0NMtBKBk0tnp%2F%2BJExeWDor91Dipvtpfr0kPIo%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew-european-bauhaus.europa.eu%2Ffunding%2Fcurrently-open-and-forthcoming-calls_en&data=05%7C02%7CVenglinskaya%40gdw.de%7Ccf0adce621024ae827f308dda1d4f4e3%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638844658200518809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sbSfBm0NMtBKBk0tnp%2F%2BJExeWDor91Dipvtpfr0kPIo%3D&reserved=0
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bis zu 5 Millionen EUR. Neben den städtischen 

Hauptpartnern gehören auch lokale Umsetzungs-

partner und Transferpartner zum Kern einer funktio-

nierende Projektpartnerschaft.  

Im Zuge des dritten Calls begeben sich genehmigte 

Projekte der „Innovative Actions“ auf die Suche 

nach europäischen Städten, die sich ihren geförder-

ten Projekten als Transferpartner anschließen 

möchten. In dieser Rolle können Städte die Projek-

tumsetzung des städtischen Hauptpartners beglei-

ten und versuchen das Gelernte auf den eigenen lo-

kalen Kontext anzuwenden. Hierbei werden die 

Transferpartner-Städte von der EUI finanziell mit ei-

nem Pauschalbetrag von 120.000 EUR unter-

stützt (zuzüglich 30.000 EUR Eigenbetrag).  

Von den insgesamt 20 geförderten Projekten befin-

den sich aktuell fünf europäische Städte noch auf 

Partnersuche. Alle Informationen zu der Rolle der 

Transferpartner und den aktuellen Gesuchen sind 

auf der Webseite. (dv)  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.urban-initiative.eu%2Fcalls-proposals%2Fthird-call-proposals-innovative-actions%2Fselected-projects%23anchor-introduction&data=05%7C02%7CVenglinskaya%40gdw.de%7Ccf0adce621024ae827f308dda1d4f4e3%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638844658200551081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d6sCrJmc6RtphORfh%2BC0azzBaDxTObDtqVnTv3Ei4Tw%3D&reserved=0

